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Auf den Antrag der DB Netz AG, vertreten durch die DB Immobilien Nord, vom 08.05.2023 

erlässt das Eisenbahn-Bundesamt gemäß § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

folgenden 

Freistellungsbescheid 

1. Die folgenden Flurstücke in den Gemeinden Jerxheim und Söllingen sowie in der Stadt 

Schöningen, im Landkreis Helmstedt, Strecke Nr. 1940, Helmstedt - Holzminden, 

werden zum 22.01.2024 von Bahnbetriebszwecken freigestellt: 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Fläche (m2) 
Stadt Schöningen Hoiersdorf 1 186/1 17683 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 5 186/3 31279 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 5 130/190 1660 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 4 153/10 40742 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 4 153/7 320 

Söllingen Twieflingen 7 124/9 14604 

Söllingen Twieflingen 7 124/8 91 

Söllingen Twieflingen 8 139/8 24756 

Söllingen Söllingen 6 105/56 35177 

Söllingen Söllingen 6 147/105 1 

Söllingen Söllingen 8 105/10 5943 

Söllingen Söllingen 4 105/18 30853 

Jerxheim Jerxheim 8 237/124 22634 

Jerxheim Jerxheim 7 236/124 15412 

Jerxheim Jerxheim 11 272/119 12197 

 
 

2. Bestandteil dieses Bescheides ist der als Anlage beigefügte Lageplan, Maßstab 

1:20.000, vom 04.05.2023. 

3. Die Kosten (Gebühren und Auslagen) dieses Bescheides trägt die Antragstellerin. 

Gebühren- und Auslagenbescheid ergehen gesondert. 
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Hinweise: 

1. Mit der Freistellung von Bahnbetriebszwecken wird keine Aussage über künftige 

städtebauliche oder sonstige bahnfremde Nutzungsmöglichkeiten der freigestellten 

Fläche bzw. der freigestellten Flächen getroffen. 

Begründung 

I. Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 08.05.2023 wurde ein Antrag auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken 

für die nachfolgenden Flurstücke, Streckennummer 1940, Helmstedt - Holzminden, 

Streckenkilometer 12,230  - 21,460, gestellt: 

 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Fläche (m2) 
Stadt Schöningen Hoiersdorf 1 186/1 17683 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 5 186/3 31279 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 5 130/190 1660 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 4 153/10 40742 

Stadt Schöningen Hoiersdorf 4 153/7 320 

Söllingen Twieflingen 7 124/9 14604 

Söllingen Twieflingen 7 124/8 91 

Söllingen Twieflingen 8 139/8 24756 

Söllingen Söllingen 6 105/56 35177 

Söllingen Söllingen 6 147/105 1 

Söllingen Söllingen 8 105/10 5943 

Söllingen Söllingen 4 105/18 30853 

Jerxheim Jerxheim 8 237/124 22634 

Jerxheim Jerxheim 7 236/124 15412 

Jerxheim Jerxheim 11 272/119 12197 

     
 

Diesem Antrag sind 14 Lagepläne beigefügt, in denen die Freistellungsflächen eingezeichnet 

und kenntlich gemacht sind.  

Der Antrag enthält weitere Unterlagen: 

● Vollmacht 

● Flurstücksnachweise 

● Zusammenfassung Infrastrukturanlagen 
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● Ergebnis der Detailprüfung 

● Stilllegungsbescheid vom 20.04.2009 

 

Bei den antragsgegenständlichen Flächen handelt es sich um die ehemalige Trasse der 

Bahnstrecke 1940 Helmstedt – Holzminden. 

Des Weiteren erklärten die Konzerngesellschaften der Deutschen Bahn AG als Eisenbahnen 

des Bundes, dass die Freistellungsflächen nicht mehr länger für Bahnbetriebszwecke 

benötigt werden. 

Die entsprechenden Stellungnahmen der Eisenbahnen des Bundes zur Entbehrlichkeit 

liegen dem Eisenbahn-Bundesamt vor. 

Mit Email vom 18.07.2023 hat das Eisenbahn-Bundesamt die oberste 

Landesplanungsbehörde gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 AEG über den Eingang des Antrages 

informiert. 

Mit Schreiben vom 18.07.2023 hat das Eisenbahn-Bundesamt die öffentliche 

Bekanntmachung der Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme im Bundesanzeiger 

veranlasst. In dem am 07.08.2023 im Bundesanzeiger erschienenen Text wurden die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regionalisierung 

des öffentlichen Personenverkehrs (Regionalisierungsgesetz – RegG) bestimmten Stellen, 

die zuständigen Träger der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen Gemeinden sowie 

die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom 

Antrag betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, aufgefordert, innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach der Veröffentlichung Anregungen und Bedenken, die für oder gegen die 

Freistellung der genannten Flurstücke sprechen, vorzutragen. Zusätzlich wurde der Inhalt 

dieser Bekanntmachung auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes 

(www.eba.bund.de) veröffentlicht. 

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Der Landkreis Helmstedt hat mit Schreiben vom 26.09.2023 Einwände gegen die 

Feststellung der Freistellung der Flurstücke erhoben. Er verweist auf die Festlegungen im 

Nahverkehrsplan 2020, in dem der Erhalt der Strecke zwischen Helmstedt und dem 

Krafthaus Buschwerk definiert sei. Des Weiteren sei laut dem Nahverkehrsplan 2020 eine 

volkswirtschaftlich sinnvoll abbildbare Nutzung für den SPNV zwischen Helmstedt und 

Schöningen bis zum Jahr 2021 zu prüfen. „Danach ggf. Prüfung unter Berücksichtigung des 

Lückenschlusses Schöningen – Schöppenstedt.“ Solange die Prüfungsergebnisse bezüglich 
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dieser Festlegungen dem Landkreis Helmstedt nicht vorlägen, sei die Feststellung der 

Freistellung von Bahnbetriebszwecken abzulehnen und vor dem Hintergrund der Diskussion 

um den Klimawandel nicht zu befürworten. Unabhängig vom Verfahrensausgang gebe es 

Überlegungen der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt sowie des Regionalverbandes 

Braunschweig zu einer Nachnutzung des Streckenkörpers, um diese insgesamt zu sichern. 

Damit solle die künftige Reaktivierung der Strecke möglich sein. 

Die Gemeinde Söllingen teilte mit Schreiben vom 22.09.2023 mit, dass die Freistellung der 

Flächen von Bahnbetriebszwecken mit Beschluss des Rates Söllingen in der Sitzung vom 

11.09.2023 als ein für die Belange der Gemeinde negativer Akt eingeschätzt und 

dementsprechend nicht befürwortet werde. Sie beruft sich auf die Stärkung des 

schienengebundenen ÖPNV. Die Freistellung würde die Reaktivierung der Strecke dauerhaft 

und endgültig verhindern.  

Diese Trassensicherung solle verhindern, dass durch den Verkauf einzelner Grundstücke 

eine Wiederaufnahme des Bahnbetriebes oder eine touristische Nutzung endgültig 

verhindert werde. Sie verweist auf den schlechten Zustand des Gleisnetzes und befürchte, 

dass die Kosten für die Instandsetzung der maroden Brückenbauwerke zu Lasten des 

Gemeindehaushaltes gehen.  

Die Stellungnahme der Gemeinde Jerxheim vom 22.09.2023 greift dieselben Einwände auf 

wie die der Gemeinde Söllingen. Mit Beschluss des Rates Jerxheim in der Sitzung vom 

21.09.2023 werde die von der Bahn angedachte Entwidmung als ein für die Belange der 

Gemeinde negativer Akt eingeschätzt und dementsprechend ebenfalls nicht befürwortet. 

Der Regionalverband Braunschweig teilt in seiner Stellungnahme vom 11.10.2023 mit, er 

habe den politischen Auftrag, die Trasse Schöppenstedt – Jerxheim – Schöningen für eine 

künftige Reaktivierung zu sichern. Um die Interessen der DB Netz AG zu berücksichtigen 

und zugleich den Verkauf einzelner Flurstücke zu verhindern, schlägt er den Verkauf der 

Trasse an die Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt vor. Die Entscheidung über den 

Erwerb der Trasse sei abhängig von einem Gutachten, das den Sanierungs- und 

Instandhaltungsaufwand ermitteln soll. Durch einen trilateralen Vertrag mit den beiden 

Landkreisen werden diese im Nachgang dazu verpflichtet, die Trasse als Ganzes zu erhalten 

und bei Bedarf für eine Reaktivierung freizugeben.  
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II. Rechtliche Würdigung 

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Freistellung von Bahnbetriebszwecken der o. g. 

Flurstücke in den Gemeinden Jerxheim und Söllingen sowie der Stadt Schöningen gemäß 

§ 23 AEG liegen vor. 

Die Freistellung von Bahnbetriebszwecken konnte daher ausgesprochen werden. 

Rechtsgrundlage für die Freistellung von Bahnbetriebszwecken ist § 23 AEG. 

Nach § 23 Abs. 1 AEG stellt die zuständige Planfeststellungsbehörde für Grundstücke, die 

Betriebsanlage einer Eisenbahn sind oder auf denen sich Betriebsanlagen einer Eisenbahn 

befinden, auf Antrag des Eisenbahninfrastrukturunternehmens, des Eigentümers des 

Grundstücks oder der Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Grundstück befindet, oder des 

Trägers der Straßenbaulast einer öffentlichen Straße, der diese Grundstücke für Zwecke des 

Straßenbaus zu nutzen beabsichtigt, die Freistellung von Bahnbetriebszwecken fest, wenn 

kein Verkehrsbedürfnis mehr besteht und langfristig eine Nutzung der Infrastruktur im 

Rahmen der Zweckbestimmung nicht mehr zu erwarten ist. 

Die formellen Voraussetzungen des § 23 AEG liegen vor. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist für die Entscheidung über die Freistellung von 

Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 Abs. 1 AEG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 S. 2 des 

Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

(Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz- BEVVG) i. V. m. § 18 AEG als 

Planfeststellungsbehörde für Eisenbahnen des Bundes zuständig. 

Die Antragstellerin ist als Eisenbahninfrastrukturunternehmen antragsbefugt. 

Weiter hat das Eisenbahn-Bundesamt das nach § 23 Abs. 2 AEG erforderliche 

Beteiligungsverfahren durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger durchgeführt. 

Die materiellen Voraussetzungen des § 23 AEG sind ebenfalls gegeben. 

Hinweis: Mit der Bezeichnung „Grundstück“ im Gesetzeswortlaut ist ein bestimmter Teil der 

Erdoberfläche gemeint. Aus Gründen der Bestimmtheit sollen immer ganze Flurstücke 

freigestellt werden. Soweit nicht der gesetzliche Wortlaut zitiert ist, wird in diesem Bescheid 

der Begriff „Flurstück“ verwendet. 

Bei den genannten Flurstücken handelt es sich um Betriebsanlagen einer Eisenbahn. 
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Zu den Betriebsanlagen einer Eisenbahn des Bundes i. S. des § 18 Abs. 1 AEG gehören die 

Grundstücke, Bauwerke und sonstigen ortsfesten Einrichtungen der Eisenbahn, soweit sie 

unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- 

oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind. 

Ein Stilllegungsverfahren ist durchgeführt und mit Schreiben vom 20.04.2009 positiv 

beschieden worden. 

Weiter besteht für die genannten Flurstücke kein Verkehrsbedürfnis mehr und die Nutzung 

der Infrastruktur im Rahmen der Zweckbestimmung ist nicht mehr zu erwarten. 

Aufgrund der nach § 23 Abs. 2 AEG eingegangenen Stellungnahmen, den Ausführungen in 

den Antragsunterlagen und den Informationen des Eisenbahn-Bundesamtes steht die 

Freistellung von Bahnbetriebszwecken der Flächen nicht im Widerspruch zu 

bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Planungszielen. 

Ein eisenbahnrechtliches Zulassungsverfahren ist für die betreffenden Flächen derzeit beim 

Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. 

Für die Beurteilung des Verkehrsbedürfnisses kommt es zum einen auf die Bekundungen 

der nutzungsinteressierten Eisenbahnverkehrsunternehmen an, zum anderen sind die 

vorhandenen Planungen der Aufgaben- und Planungsträger für einen Personen- oder 

Güterverkehr auf der Schiene zu berücksichtigen. Ein Verkehrsbedürfnis kann sich darüber 

hinaus aus den Dispositionen derjenigen Eisenbahninfrastrukturunternehmen ergeben, 

deren Infrastruktur an die vom Antrag betroffene Infrastruktur anschließt. 

Diese Ansätze sind vorliegend nicht vorhanden und für die Zukunft nicht erkennbar.  

Die von den Gemeinden geäußerten Bedenken zur Freistellung greifen nicht durch.  

Zwar findet sich im Nahverkehrsplan 2020 des Regionalverbandes Braunschweig eine grobe 

Äußerung dazu, dass „ggf. eine Prüfung unter Berücksichtigung des Lückenschlusses 

Schöningen –Schöppenstedt“ erfolgen soll. Allerdings befand sich dieser 

antragsgegenständliche Streckenabschnitt nicht einmal im Reaktivierungsprogramm des 

Landes Niedersachsen. Folglich ist dieser auch nicht Teil der jüngst veröffentlichten Auswahl 

der 2. Prüfrunde des Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 

Digitalisierung für die Reaktivierung von Strecken.  

Die Abschnitte Helmstedt – Schöningen sowie die Strecke zwischen Helmstedt und dem 

Kraftwerk Buschhaus sind nicht Gegenstand dieses Freistellungsverfahrens. 
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Die von den Gemeinden Söllingen und Jerxheim bekundete Absicht, nach der Reaktivierung 

der Strecke touristische Fahrten durchzuführen, ist viel zu allgemein gehalten. Der 

angestrebte Betrieb ist dermaßen im vagen Bereich, dass das geltend gemachte 

Nutzungsinteresse nicht als ernsthaft und nachvollziehbar qualifiziert werden kann. Eine 

bloße Reservierung von Bahnflächen ohne Aussicht auf eine zweckentsprechende Nutzung 

ist hier nicht ausreichend. 

Eine konkrete Bereitschaft zur Übernahme der Bahnanlagen durch die betroffenen 

Landkreise, wie vom Regionalverband Braunschweig dargelegt, ist nicht für den Nachweis 

der Ernsthaftigkeit eines Nutzungsinteresses erforderlich (BeckAEG-Kommentar/Hermes, 

2. Auflage, 2014, § 23, Rn. 22). 

Die Bedenken der Gemeinden hinsichtlich der Sanierungskosten der maroden 

Brückenbauwerke sind nicht im Rahmen eines Freistellungsverfahrens zu erörtern, da sie 

nicht entscheidungsrelevant sind. Die Prüfung umfasst lediglich das aktuelle sowie zu 

erwartende Verkehrsbedürfnis.  

Durch die Freistellung von Bahnbetriebszwecken endet die Eigenschaft als Betriebsanlage 

einer Eisenbahn mit der Folge, dass die Fläche aus dem eisenbahnrechtlichen 

Fachplanungsprivileg (§ 38 BauGB i. V. m. § 18 AEG) entlassen und damit die 

Planungshoheit vom Fachplanungsträger Eisenbahn-Bundesamt wieder vollständig auf die 

kommunale Bauleitplanung übergeht. 

Ab diesem Zeitpunkt unterliegen die Flächen und deren Anlagen ausschließlich dem 

allgemeinen Bauplanungsrecht und der kommunalen Zuständigkeit. 

Das Eisenbahn-Bundesamt verliert auch die Hoheitsbefugnisse und damit gleichzeitig die 

Zuständigkeit für die Aufsicht. Entsprechendes gilt auch für die polizeiliche Zuständigkeit der 

Bundespolizei (vgl. § 3 Abs. 1 BPolG). 

Ausfertigungen bzw. Kopien dieses Bescheides erhalten: 

● das Eisenbahninfrastrukturunternehmen, der Eigentümer des Grundstücks und die 

Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Grundstück befindet 

● die oberste Landesplanungsbehörde 

● und diejenigen, die nach § 23 Abs. 2 AEG eine Stellungnahme abgegeben haben 

● die zuständige Bundespolizeidirektion 

 

Die Entscheidung über die Gebühren und Auslagen beruht auf § 1 i. V. m. § 22 Abs. 3 und 4 
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des Bundesgebührengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen Gebührenverordnung des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für individuell zurechenbare 

öffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes (Besondere Gebührenverordnung 

Eisenbahn-Bundesamt – EBA BGebV). Über die Höhe ergehen gesonderte Bescheide. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen den vorstehenden Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim 

Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Hannover 

Herschelstraße 3 
30159 Hannover 

einzulegen. 

Die Widerspruchsfrist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der oben 

genannten Frist bei einer anderen Außenstelle des Eisenbahn-Bundesamtes oder 

seiner Zentrale, 

Eisenbahn - Bundesamt 
Heinemannstraße 6 

53175 Bonn 

eingelegt wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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